
Beschluss:  
                                         
1. Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 88.5 A Maschinenfabrik Merseburger  
    Straße, nördlicher Teil bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen    
    Festsetzungen gemäß § 10 BauGB als Satzung. 
2. Die Begründung wird gebilligt. 

 

 


